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Ebenfalls durch die alten Karten dokumentiert ist die Ausdehnung des Reb-
baus, der urspriinglich von den Romern eingefiihrt wurde. Im Mittelalter
und bis weit in die Neuzeit war der Wein nicht nur ein wertvolles Produkt
und ein verbreitetes Zahlungsmittel fiir die Lehenzinsen, sondern (neben
dem sauern Most) auch das alltigliche Getrink fiir Alt und Jung. Der im
18. Jahrhundert aufkommende Kaffee blieb lange ein Luxus und wurde
auch als ungesund betrachtet. Reben wurden deshalb iiberall angebaut, wo
das einigermassen moglich war, auch am Nordhang und auf Ackerboden.
Um die Mitte des letzten Jahrhunderts wies z. B. das Furttal noch etwa 150
ha Rebland auf, eine Flache, die seither auf etwa einen Zehntel zuriick-
ging. Dafiir war urspriinglich auch die Reblaus-Kalamitiit des letzten Jahr-
hunderts verantwortlich. Mit der Entwicklung moderner Sorten und Me-
thoden nimmt gegenwiirtig die Rebfliche langsam wieder zu.

GESETZLICH GESCHUTZT

FORTSCHRITTE

In den letzten etwa hundert Jahren verinderte sich das Gesicht der Ligern
dusserlich vor allem durch die Ausbreitung der iiberbauten Flachen. Dage-
gen verwandelten die Entsumpfungen und Meliorationen von Furttal und
Wehntal zwischen 1871 und 1919 und die folgende Intensivierung der Land-
wirtschaft das Landschaftsbild der Umgebung wesentlich. Im Furttal fiihr-
ten dann die guten Bahnverbindungen nach Ziirich und Baden zu einer star-
ken Industrialisierung, die im Wehntal weitgehend ausblieb. Hier setzte
nur Bucher-Guyer einen Schwerpunkt am untern Rand. Die in der Planungs-
euphorie der ersten Nachkriegszeit projektierte "Neue Stadt Otelfingen"
(1959) mit 30000 Einwohnern blieb zum Gliick auf dem Papier, als weitere
Ruine im Ligerngebiet.

Im Jahre 1956 begannen die Arbeiten an der Melioration Wehntal, der er-
sten grossen Gesamtzusammenlegung in unserer Region. In den Gemein-
den Niederweningen bis Steinmaur (das sich allerdings traditionell nicht
zum Wehntal zdhlt) wurden alle Wald- und Kulturlandparzellen arrondiert
und erschlossen, Feuchtgebiete drainiert, ackerfdhige Waldflichen gero-
det, schlechtes Kulturland aufgeforstet.
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Mit diesen produktionsfordernden Massnahmen wurden der Wald und das
tibrige Kulturland (Wald ist ja auch kultiviertes, bebautes Land) der inten-
siven, maschinellen Bewirtschaftung zuginglich gemacht. Seit der eidge-
ndssischen und kantonalen Forstgesetzgebung vom Anfang des Jahrhun-
derts sind wilde Schlige im Privatwald unméglich und die Nutzung des
Gemeindewaldes ist streng geregelt und stetig.

Denkt man aber nicht nur an den materiellen Ertrag, sondern auch an die
natlirliche Vielfalt und die Landschaftsschonheit, dann bringt diese Ent-
wicklung auch

RUCKSCHRITTE

Viele Menschen bevorzugen heute fiir ihre Erholung eher wilde, ,,natiirli-
che® Landschaften, die nur extensiv bewirtschaftet werden. Intensiv be-
wirtschaftete, ,,aufgeriumte® Landschaften wirken hiufig eintdnig; ein
enges, stark begangenes und befahrenes Wegnetz stort die Ruhesuchen-
den. Wenn jede Fldche von ertragreichen, gediingten Kulturpflanzen ein-
genommen wird, dann finden viele konkurrenzschwache Wildpflanzen -
unter denen sich gerade die farbigsten finden - keinen Lebensraum. Para-
doxerweise ist das natiirlichste Pflanzenkleid bei uns auf fast der ganzen
Fliche ein geschlossener Buchenwald, also auch wieder arten- und abwechs-
lungsarm. Sonderstandorte wie Felswinde und stark vernisste Stellen sind
selten. ‘

Wenn wir geschichtlich eine Zeit grosster biologischer Vielfalt suchen, dann
finden wir sie zwischen Spitmittelalter und Neuzeit. Damals wurden vor
allem diejenigen Fldchen, die heute mit grossem Aufwand melioriert wer-
den, also Trockenwiesen, Moore, Wald an Siid- und Steilhdngen, Bachto-
bel, Wiesenborde, nur extensiv aber sinnvoll bewirtschaftet, und doch nicht
ganz der Natur iiberlassen. Daraus ergab sich eine sehr vielfédltige Land-
schaft mit vielen Flidchen, auf denen lichtbediirftige aber anspruchslose
Pflanzen (darunter beispielsweise viele Orchideen) leben kénnen. Auch
viele Tiere fanden den passenden Lebensraum, der ihnen heute fehlt: Tiim-
pel fiir Frosche und Kroten, Trockenmauern fiir Eidechsen und Schlangen,
Heumahden fiir Heuschrecken, Riedwiesen und Feldgehélze fiir Vogel,
Straucher fiir Schmetterlinge und andere Insekten. Diese ,traditionelle
Kulturlandschaft* war gerade am Liigern-Siidhang sehr reich gegliedert und
hat bis in die Gegenwart viel von diesem Reichtum erhalten konnen.
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Wald und Gelédnde (Querschnitt Stinikon-Breitlen)
Geologie: R: Rissmorane
H: Hangschutt
K: Kalk
W: Wirmmoréne
M: Molasse
Wald: 1: Eschenmischwald auf ndhrstoffreichen, feuchten bis nassen Bdden
2: Wiichsiger Buchen-Mischwald (Esche, Ahorn) auf guten Hang- und
Hangfussboden, Kalk
3: Steilhang-Buchenmischwald (Linde, Esche,Ahorn) auf Hangschutt. Selten!
4: Schlechtwlchsiger Buchenwald auf armen, trockenen Sldhangen
5: Lichter, wenig wiichsiger Buchenwald mit starker Strauchschicht auf
mergeligen, austrocknenden Boden
6: Gutwiichsiger Hallen-Buchenwald auf fruchtbaren Kalkbdden
7. Gutwichsiger Hallen-Buchenmischwald auf mittleren, eher feuchten Béden
8: Wie 7, eher trockene Standorte

Die Landwirtschaft belegt die flachern Hange, Hangflisse und Mulden

VERBOTEN IST INSBESONDERE .....

Um die Jahrhundertwende haben verschiedene Botaniker - allen voran M.
Rikli - die Flora des Léagerngebietes eingehend beschrieben und kartiert.
Rund 90 Jahre spiiter ist F. G. Egloff diesen Angaben nachgegangen und
hat die Verdnderungen festgehalten. Bei gesamthaft etwas iiber 1000 Arten
sind im untersuchten Zeitraum 74 Arten verschwunden, 163 Arten sind
selten und zuriickgegangen, 21 Arten breiten sich aus und 51 sind neu. Als
Ursache der Veridnderungen kommen in Frage: die Intensivierung der Land-
wirtschaft, vor allem durch Diingung, die nachhaltige Waldbewirtschaf-
tung, die zu geschlossenern und damit dunklern Bestidnden fiihrt, und der
heutige Stickstoffeintrag durch die Luftverschmutzung, der auch wieder
als Diingung wirkt. Moglicherweise macht sich aber auch ein langsamer,
grossraumiger Klimawandel in der veridnderten Flora bemerkbar.
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In den Jahren 1982-88 hat eine Beratungsgemeinschaft fiir Umweltfragen
(BGU) alle Waldstandorte im Kanton Ziirich auf die von Natur aus dazu
gehorenden Waldgesellschaften hin untersucht. Die Kartierung des natiir-
lichen Pflanzenkleides gibt den Forstern Anhaltspunkte fiir die kiinftige
Bewirtschaftung, zeigt aber auch, wie weit der heutige Waldzustand - vor
allem durch die Begiinstigung von wirtschaftlich interessanten Baumarten -
vom natiirlichen entfernt ist. Von den seltenen und damit biologisch wert-
vollen Standorten kommen viele an der Ligern vor und ein guter Anteil
davon ist auch noch einigermassen naturgemadss bestockt. Im 7. Forstkreis
ist etwa 1/4 der Waldflache in einem besonders naturnahen, 1/4 in einem
besonders naturfernen Zustand. An der Ligern sind die Anteile etwa 1/3
bezw. 1/5. Am Ligern-Siidhang ist sogar nur 1/8 des Waldes naturfern zu-
sammengesetzt.

Beide Untersuchungen zeigen also auch wissenschaftlich den immer noch
hohen biologischen Wert der Lagernlandschaft, aber auch dessen Bedro-
hung durch die Zivilisation. Die Aufnahme in das Inventar der Landschat-
ten von nationaler Bedeutung ist damit berechtigt, bringt aber noch nicht
den notigen Schutz. Ein solcher ist heutzutage offensichtlich nur mit ge-
setzlichen Massnahmen wirksam moglich. Entsprechende Verordnungen
haben leider vorwiegend die Form von Verboten.

Von den bisherigen lokalen Schutzverordnungen konnen erwihnt werden
die kantonalen zum Schutz des Landschaftsbildes von Regensberg und der
Pflanzenwelt der Boppelser Weid, sowie die kommunale zum Schutz der
Hecken von Oberweningen. Als vor einigen Jahren die Gesamtmelioration
Otelfingen-Boppelsen anstand, ergriff die kantonale Baudirektion die Ge-
legenheit, auch eine Gesamt- Schutzverordnung fiir diese Gemeinden zu
erlassen, gestiitzt auf das BLN-Inventar. Die Verordnung vom 5. April 1991
schafft verschiedene eigentliche Schutzgebiete und reduziert vor allem die
Intensitidt der Bewirtschaftung, hauptsidchlich im Wald. Feuchtgebiete,
Magerwiesen, Steilhangwilder und Fels- und Schuttflichen werden am
starksten erfasst; einige kleine Waldparzellen werden zu ,,Alt- und Tot-
holz-Reservaten®. Der Sinn dieser Verordnung ist nicht die Wiederherstel-
lung eines strengen Naturzustandes, sondern die Erhaltung und Forderung
einer biologischen, aber kulturellen, Vielfalt.

Es ist zu hoffen, dass das Verstindnis von Bewirtschaftern und Besuchern

des Lagerngebietes die Anwendung von Paragraphen mit der Zeit iiber-
fliissig macht.
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Es wire noch viel zu sagen, doch wiirde das den Rahmen dieser Publikati-
on sprengen. Ich'hoffe, das Heftchen rege viele Leserinnenund Leser dazu
an, die ndhere Bekanntschaft mit unserem Hausberg zu suchen.

Ich danke Herrn Prof. Anton Schuler fiir die Durchsicht des geschichtli-
chen Teils und allen, die mir mit Material und Auskiinften geholfen haben.

27



	Gesetzlich geschützt

